
Die Einführung eines EPD ist ein komplexes Zusammenspiel

von rechtlichen, organisatorischen und technischen Vorausset-

zungen.

Wenn das Bundesgesetz über das elektronische Patientendos-

sier 2017 in Kraft tritt, haben die Spitäler drei Jahre Zeit für

den Anschluss an eine zertifizierte Gemeinschaft oder Stamm-

gemeinschaft, die Pflegeheime fünf Jahre. Im ambulanten Be-

reich ist die Teilnahme freiwillig.

Was nun ansteht, ist die kantonale Umsetzung. Hier sollten

die Kantone die praktische Arbeit koordinieren. Spitäler und

Kliniken, Pflegeheime, Ärzte, Apotheken oder Spitex-Dienste

müssen sich in diese Diskussionen einbringen und sich auf die

Vernetzung vorbereiten.

Interview SW!SS REHA mit Nicolai Lütschg,
Geschäftsführer Stammgemeinschaft eHealth Aargau

Die stationären Leistungserbringer müssen während
einer vorgegebenen Übergangsfrist einer Gemein-
schaft oder Stammgemeinschaft beitreten. Kantonale
Umsetzungsprojekte geben eine erste Vorstellung,
wie mögliche Gemeinschaften oder Stammgemein-
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schaften aufgebaut und organisiert werden können.
Wie werden die Stammgemeinschaften finanziert,
und mit welchen Betriebskosten ist zu rechnen?
Der Aufbau und die Zertifizierung von Stammgemeinschaften

werden durch den Bund mit Finanzhilfen von 30 Mio. Franken

während dreier Jahre ab Inkrafttreten unterstützt. Hier gilt das

Prinzip, dass der Bund den Beitrag der Kantone oder Dritter bis

zu einem Höchstbetrag verdoppelt. Ist eine Gemeinschaft oder

Stammgemeinschaft zertifiziert, beginnt der ordentliche Be-

trieb, welcher nicht mehr durch bundesseitige Unterstützung

finanziert werden wird. Es wird verschiedene Modelle, von

vollumfänglich kantonal, bis hin zu rein durch die Leistungser-

bringer finanzierten Gemeinschaften und Stammgemeinschaf-

ten, geben. Laut Gesetz ist zudem nicht ausgeschlossen, dass

der grösste Nutzniesser des EPD, die Patientin oder der Patient,

sich an den Kosten beteiligt. Ob dies aber der Akzeptanz und

Verbreitung des EPD in der Bevölkerung zuträglich ist, muss

jede Stammgemeinschaft für sich selbst entscheiden.

Die Höhe der Betriebskosten wurde durch den Bund letztmals

im Rahmen der Überweisung des Gesetzes an das Parlament

im Jahr 2013 mit 1,87–3,12 Mio. CHF pro Jahr, je nach Grös-

se, beziffert. Gemeinschaften bewegen sich wohl im unteren

bis mittleren, Stammgemeinschaften im mittleren bis oberen

Im Rahmen der Strategie «Gesund-

heit 2020» des Bundesrates stellt

die Förderung elektronischer Gesund-

heitsdienste («eHealth») und insbesondere

des elektronischen Patientendossiers (EPD) ein

zentrales Element dar. Kernanliegen der Einfüh-

rung des EPD ist die Realisierung von Steige-

rungspotenzial in den Bereichen Qualität der

Behandlungsprozesse, Patientensicherheit und

Effizienz des Gesundheitssystems.

Die Einführung
des elektronischen
Patientendossiers
wirft noch ungelöste
Fragen auf
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Bereich. Diese Zahlen zeigen eindrücklich – und im Rahmen

der Anhörung des Ausführungsrechts EPDG im März wurde dies

noch klarer – dass Aufbau und Betrieb einer Stammgemein-

schaft ein komplexes Unterfangen ist. Nicht nur die Kosten des

Aufbaus der Informatikinfrastruktur oder der organisatorischen

Anforderungen werden wohl steigen, auch die Zertifizierung

und die regelmässigen Überprüfungen sowie Rezertifizierun-

gen dürften kostspieliger werden als früher angenommen.

Daher ist davon auszugehen, dass sich die damals prognosti-

zierte Anzahl Gemeinschaften und Stammgemeinschaften von

schweizweit maximal 40 wohl radikal verringern wird.

Können die einzelnen Kantone bei der Erteilung
von Leistungsaufträgen gemäss Spitalliste den
Anschluss an eine innerkantonale Stammgemein-
schaft vorschreiben?
Im Rahmen des Bundesgesetzes wird nur der Anschluss an eine

zertifizierte Stammgemeinschaft innerhalb von 3 oder 5 Jahren

gefordert. Es macht keine Aussage darüber, ob es sich um die

Stammgemeinschaft der eigenen Versorgungsregion handelt.

Diese Frage muss denn auch in jedem Kanton individuell ge-

prüft werden und ist abhängig von den kantonalen gesetz-

lichen Grundlagen und der Organisation der entsprechenden

Einrichtungen.

Aufgrund der sehr ausführlichen und in der Umsetzung teil-

weise äusserst aufwändigen Zertifizierungsvoraussetzungen

des EPDG dürfte es in vielen Fällen einfacher und vor allem

günstiger sein, sich einer bestehenden regionalen Stammge-

meinschaft anzuschliessen als etwas eigenes aufzubauen. Da-

her ist denkbar, dass die mutmasslich hohen Kosten auch ver-

mehrt zu einer Etablierung von überregionalen Kooperationen

über mehrere Kantone hinweg führen werden.

Sollen Kliniken mit Standorten in zwei oder mehreren
Kantonen einer oder mehreren regionalen Stamm-
gemeinschaften angehören?
Das müssen solche Unternehmungen im Einzelfall abwägen.

Es ist aus aktueller Sicht im Rahmen der angehörten Verord-

nungsbestimmungen für Gesundheitsfachpersonen und ihre In-

stitutionen möglich, bei mehreren Gemeinschaften und/oder

Stammgemeinschaften angeschlossen zu sein. Grundsätzlich

ist aber zu erwähnen, dass eine regionale Verankerung sinnvoll

ist, da teilweise weitergehende Funktionalitäten für die Patien-

tin oder den Patienten zur Verfügung stehen werden. So könn-

te etwa eine Gesundheitsfachperson (z.B. Arzt in einer Klinik)

«ermächtigt» werden, d. h., er oder sie kann Zugriffsrechte unter

bestimmten Voraussetzungen an weitere Gesundheitsfachper-

sonen weitergeben – z.B. im Rahmen der Weiterbehandlung

durch die Spitex. Dies ist für Patientinnen und Patienten hilf-

reich, welche z.B. ihr elektronisches Patientendossier nicht

komplett selbst verwalten wollen oder können.

SW!SS REHA ist der Ansicht, dass aus Gründen
der Vereinheitlichung und Durchgängigkeit
der Systeme ein gesamtschweizerisch einheitliches
Minimal Data Set festgelegt werden soll.
Durchgängigkeit und Vereinheitlichung ist ein Kernanliegen

des EPDG. Es werden denn auch entsprechende Austausch-

formate erarbeitet, welche diese Anforderungen erfüllen. Sie

definieren technische und semantische Standards, um eine

möglichst einfache Kommunikation zwischen Systemen zu

ermöglichen. Zum Inkrafttreten des EPDG inkl. Verordnungs-

recht werden nach aktuellem Stand keine entsprechenden

Austauschformate vorliegen, es ist jedoch seitens des Bundes

angedacht, diese nachzuliefern. Diese Austauschformate wer-

den direkt von den Leistungserbringern im Rahmen einer inter-

professionellen Arbeitsgruppe («IPAG») erarbeitet. Es werden

zuerst die Austauschformate eMedikation und eAustrittsbe-

richt erstellt, später soll auch ein sog. «Patient Summary», also

eine strukturierte Zusammenfassung der wichtigsten Daten

zur Patientin oder zum Patienten, folgen (und natürlich noch

weitere).

Wie kann die Kommunikation mehrerer Stamm-
gemeinschaften – insbesondere aus der Optik
von Reha-Ketten mit Standorten in verschiedenen
Kantonen – sichergestellt werden?
Technisch gesehen ist die Verfügbarkeit der Daten und Doku-

mente im Rahmen des elektronischen Patientendossiers durch

den gemeinschaftsübergreifenden Datenaustausch in jedem

Fall sichergestellt.

Es muss aber betont werden, dass es sich beim elektronischen

Patientendossier um ein Sekundärsystem handelt. Die Kom-

munkation zwischen den Standorten im Kontext eines even-

tuellen gemeinsamen Primärsytems, also z.B. des klinischen

Informationssystems, wird dadurch nicht tangiert.


